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Abgrenzungsvereinbarung

zwischen 

	


nachfolgend «ZZZ» genannt.

und 

	


nachfolgend «BBB» genannt

wird folgendes vereinbart:

1.
ZZZ ist ein weltweit aktiver Systemzulieferer für die XXX-Industrie. ZZZ ist Inhaberin einer Vielzahl national und international registrierter Marken sowie von Gemein​schaftsmarken, bestehend aus oder enthaltend die Buchstaben «CC» mit zum Teil lang zurück​reichender Priorität ab dem Jahr 1930. Eine Aufstellung der wichtigsten Marken mit Angabe der Waren-/Dienst​leistungsklassen wird als Anlage 1 mit dieser Verein​barung fest beigefügt. ZZZ nutzt die Buchstabenkombination «CC» seit langem intensiv in Kursivschrift und blauer Farbe, entweder in Alleinstellung oder in Verbindung mit einer Vielzahl von Produktnamen gemäss Anlage 2. Durch die langjährige und intensive Nutzung haben die vorerwähnten Marken in DE einen ausser​ordentlich hohen Bekannt​heitsgrad erreicht. Dadurch wird das Unter​nehmen ZZZ AG in DE und teilweise in den angrenzenden Staaten mit «CC» abgekürzt.

2.
BBB ist ein bekanntes Unternehmen mit Sitz in Bern und seit 1924 in der internationalen YYY-Branche tätig. BBB hat in DE Tochterunternehmungen und ist in der CH und im angrenzenden lateinischsprachigen Ausland wohl bekannt.
3.
Zur Abgrenzung des Marken- und Firmenauftrittes der beiden Unternehmen ZZZ und BBB wird im folgenden vereinbart.

4.
BBB wird ab 2004 ihre Marke «CC» in sämtlichen Benutzungsarten stets nur in Ver​bindung mit «BBB» oder in Verbindung mit «Ein Unternehmen der BBB AG» verwenden anstelle der bisherigen (und teilweisen) Benutzung in Alleinstellung oder zusammen mit einem beschrei​benden Zusatz wie z.B. «CC Express ».

5.
Die vorstehende Beschränkung gemäss Ziffer 4 gilt für alle Länder, unabhängig davon, ob ZZZ oder BBB in einem betreffenden Land über die älteren Rechte bezüglich der Marke «CC» verfügt. 

6.
Die Parteien vereinbaren, weltweit und gegenseitig keine Rechtsmittel im Rahmen der noch laufenden Marken-Eintragungsverfahren für das Zeichen «CC» einzusetzen und bereits eingesetzte Rechtsmittel (Oppositions) zurückzuziehen.

7.
Die Parteien verpflichten sich, in jenen Ländern, wo amtlicherseits eine Prüfung auf re​lative Ausschlussgründe erfolgt, zur Überwindung von Eintragungshindernissen des Zeichens «CC» der beiden Vertragsparteien gegenseitig Zustimmungs​erklärungen (Letter of consent) abzugeben. Dies gilt nur für Waren bzw. Dienstleistungen wie in Ziffer 1 und 2 angegeben.

8.
Diese Vereinbarung gilt auch für allfällige Rechtsnachfolger der Vertragsparteien.

10.
Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Als Gerichtsstand für eventuell auftretende Streitigkeiten wird das Landgericht Mannheim vereinbart.

	Köln
	Bern,

	ZZZ
	BBB

	
	


Anlage 1: Aufstellung ..
Anlage 2: Aufstellung .. 
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